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Antrag 

der Abgeordneten Harald Meußgeier, Gerd Mannes, Christin Gmelch und Fraktion 
(AfD) 

Infraschallerkrankungen ernst nehmen: Windkraftbetroffenheiten reduzieren! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, Infraschall als „umweltbedingte Gesundheitsstö-
rung“ verpflichtend in die Risikobewertungen bei Genehmigungsverfahren von Wind-
kraftanlagen mit aufzunehmen und diesbezüglich neue rechtliche Rahmenbedingungen 
zu schaffen. Dabei ist nicht nur die einzelne Windkraftanlage zu betrachten, sondern 
auch die allgemeine „(Infra-)Schallkulisse“ durch anderweitige Infrastruktur- bzw. bauli-
che Elemente, die mögliche Belastungen potenziell verstärken (Phasenlage, Reflexion). 

 

 

Begründung: 

Die Ausweitung von Windkraftanlagen in Bayern stößt auf wachsende Kritik aufgrund 
potenzieller Gesundheitsrisiken durch Infraschall. Infraschall wird von Windkraftanlagen 
erzeugt und kann sich über große Distanzen ausbreiten, ohne hörbar zu sein. Be-
troffene berichten von Symptomen wie Müdigkeit, Benommenheit, Apathie, Depressio-
nen, Konzentrationsstörungen, Schwingungen innerer Organe und Beeinträchtigungen 
des Herz-Kreislauf-Systems. Diese Beschwerden werden als „Windturbinensyndrom“ 
oder „Infraschallerkrankungen“ zusammengefasst. Die Studienlage zur konkreten ge-
sundheitlichen Belastung durch Infraschall ist bislang uneindeutig und reicht von nach-
weisbaren Zellbeeinträchtigungen in Gehirnscans bis hin zu Befunden, die psychologi-
sche Falschwahrnehmungen diagnostizieren. Die WHO hat die potenziellen Auswirkun-
gen von Schall, einschließlich Infraschall, auf die Gesundheit anerkannt. Ebenso exis-
tieren Erkenntnisse darüber, dass verschiedene Frequenzüberlagerungen Schall- und 
Infraschallbelastungen erhöhen können. Diese müssen bei der Beurteilung gesundheit-
licher Einflüsse durch Infraschall stärker als bislang berücksichtigt werden. Insbeson-
dere durch den Wegfall der 10H-Regelung in Bayern sind Bürger immer häufiger von 
direkten Infraschalleinwirkungen betroffen. Um gesundheitliche Schädigungen zu ver-
meiden, müssen deshalb andere Mechanismen greifen, damit dem Schutz unserer Bür-
ger ausreichend Rechnung getragen wird. 
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